Erhöhung der Ruhe- und Versorgungsbezüge 2005

Gemäß § 90 Abs. 7 PG 1965 erfolgt die Anpassung der Beamtenpensionen wie im ASVG § 607 Abs. 3a:

Erhöhung der Ruhe- und Versorgungsbezüge (Ruhe- bzw. Versorgungsgenüsse und Nebengebührenzulage, Fixbezüge), deren Wert unter der Medianpension in der Höhe von € 686,70 liegt bzw. dieser exakt entspricht um 1,5%. 

Alle über der Medianpension liegenden Ruhe- und Versorgungsbezüge werden um einen Fixbetrag von € 10,30 erhöht.

Gem. § 41 Abs. 2 PG 1965 in der Fassung des BGBL I Nr. 71/2003 (ausgegeben am 20.8.2003) bzw. § 98 PG 1965 leg. cit. ist die erstmalige Anpassung eines Ruhebezuges erst mit Wirksamkeit ab 1. Jänner des dem Beginn des Anspruches auf Ruhebezug zweitfolgenden Kalenderjahres vorzunehmen.

Zum 1.1.2005 werden daher nur Ruhebzüge angepasst, die bis zum 31.12.2003 angefallen sind. Ab 1.1.2004 angefallene Ruhebezüge werden erstmals mit 1.1.2006 angepasst.

Die Versorgungsbezüge werden unabhängig vom Anfallszeitpunkt mit 1.1.2005 angepasst.

